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I. Bekanntmachung über die 14. Sitzung des Ältestenrates am Dienstag, 

dem 05.04.2022, 17:00 Uhr, im Stadtratssitzungssaal, Rathaus, 
Maximilianstraße 12 

 

Tagesordnung 
 

A) Öffentliche Sitzung 
  

1.  Zentrale Ablage; Anfrage der SWG-Stadtratsfraktion vom 17.03.2022 
 

2.  Nutzungsordnung für die Sitzungs- und Veranstaltungsräume der Stadt 
Speyer 
 

3.  Richtlinie Ehrenbürgerwürde 
 

4.  Nachhaltigkeitsziele Vorlagen 
 

5.  Information zur Verlegung des Wochenmarktes 
 

6.  Informationen der Verwaltung 
 

  
B) Nichtöffentliche Sitzung 

  
7.  Verwaltungsangelegenheiten 

   

FB 1-110 

_______________________________________________ 
 

II. Öffentliche Zustellung -  Verfügung zur Zwangsstillegung des Kraft-
fahrzeuges mit dem amtlichen Kennzeichen SP-D 1011 

 

Frau Demet Özkan, zuletzt wohnhaft Auf der Blumenau 50, 68307 Mannheim, 
wird hiermit die Inbetriebnahme seines Kraftfahrzeuges mit dem amtl. Kennzei-
chen SP-D 1011 untersagt. Es wird die Außerbetriebssetzung von Amts wegen 
ausgesprochen.  
 

Das der Verfügung zugrunde liegende Schreiben vom 11.02.2022 kann bei der 
Stadtverwaltung Speyer, Bürgerbüro II, Industriestraße 23, Zimmer 3+4, 67346 
Speyer eingesehen werden und gilt hiermit als öffentlich zugestellt.  

 FB 2-230 

_____________________________________________ 
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III. Allgemeinverfügung Frühjahrsmesse 

Auf Grund der §§ 1 und 9 des Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) 
Rheinland-Pfalz i.V.m. § 35 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) und §§ 
61 ff. Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz Rheinland-Pfalz (LVwVG) sowie § 
80 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) erlässt die Stadtverwaltung Speyer fol-
gende  

ALLGEMEINVERFÜGUNG: 
 

1. Anlässlich der Frühjahrsmesse in Speyer ist es in der Zeit von  
 

Freitag, 08. April 2022, 14.00 Uhr, bis  
 

Montag, 25. April 2022, 06.00 Uhr,  
 

verboten, im unten näher bezeichneten öffentlichen Raum branntweinhaltige 
Getränke und selbst hergestellte alkoholische Mixgetränke mitzuführen 
und/oder zu verzehren. 
 
Der Verbotsbereich erstreckt sich auf folgende Straßen und Bereiche: 
 

- im Süden: Umgehungsstraße -Bundesstraße 39- bis zum Rhein 
  

- im Osten: Rhein 
  

- im Norden: vom Rhein kommend, Am Heringsee und Eselsdamm bis zur  
  Einmündung Schiffergasse 
  

- im Westen: Schiffergasse, Hasenpfuhlstraße bis Mittelsteg, Mittelsteg bis  
  Pistoreigasse, Pistoreigasse bis Kleine Himmelsgasse, Kleine Himmels 
  gasse bis Große Himmelsgasse, Große Himmelsgasse bis Domplatz,  
  Domplatz bis Kleine Pfaffengasse, Kleine Pfaffengasse bis Herdstraße,  
  Herdstraße, St.-Markus-Straße bis zur Umgehungsstraße -B 39-. 
  Dabei sind die zu querenden Straßen im Verbotsbereich eingeschlossen.  
  Der anliegende Plan ist Teil dieser Allgemeinverfügung. 
 

2. Das Verbot gilt ausdrücklich für alle branntweinhaltigen Getränke und offen-
sichtlich selbst hergestellte alkoholische Mixgetränke. Bei selbst hergestell-
ten alkoholischen Mixgetränken kann der Alkoholgehalt nicht einwandfrei 
gewertet werden, sie müssen deshalb automatisch als branntweinhaltige Ge-
tränke eingestuft werden. 
 

3. Das Mitführen und der Konsum aus Glasflaschen ist ebenfalls verboten. 
 

4. Das Verbot gilt nicht auf gaststättenrechtlich konzessionierten Flächen.  
 

5. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung werden die alkoholischen Getränke kos-
tenpflichtig sichergestellt oder ausgeleert. 
 

6. Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung wird angeordnet. 
 

 
Begründung: 
 

Nach den Erfahrungen der Polizei und der Ordnungsbehörde ist es in den Vor-
jahren anlässlich der Frühjahrsmesse trotz erheblichen Einsatzes von Polizei, 
kommunalen Vollzugsbeamten und Sicherheitsdiensten zu Auseinandersetzun-
gen zwischen betrunkenen Gästen/Festbesuchern gekommen.  
 

Nach Einschätzung der Ordnungskräfte ist auch in Zukunft mit solchen Ausei-
nandersetzungen zu rechnen. Die bisher getroffenen Überwachungsmaßnahmen 
haben keine ausreichende nachhaltige Besserung der Verhältnisse gebracht. 
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Erfahrungsgemäß führt der Konsum von höherprozentigem Alkohol sehr schnell 
auch zu enthemmtem Verhalten und teilweise auch zu gewalttätigen Auseinan-
dersetzungen und infolgedessen zu Sachbeschädigungen auf der Veranstal-
tungsfläche und deren Nahbereich. Angesichts dieser Erkenntnis ist es erforder-
lich, dort das Mitführen und den Verzehr hochprozentiger alkoholischer Getränke 
zu beschränken.  
 

Das Verbot des Mitführens von Glasflaschen bzw. der Konsum von Getränken 
aus Glasflaschen wird mit dem extrem hohen Verschmutzungs- und Gefähr-
dungsgrad durch diese Behältnisse begründet bzw. mit der Art des Umgangs mit 
diesen. Anlässlich der Frühjahrsmessen in den vergangenen Jahren musste 
festgestellt werden, dass innerhalb des Geltungsbereichs dieser Allgemeinverfü-
gung an zahlreichen Stellen, vor allem auf dem Festplatz, eine Vielzahl an zer-
brochenen Glasflaschen im öffentlichen Raum zu beklagen war. Die Einsatzkräf-
te der Polizei und der Ordnungsbehörde konnten mit ihren Dienstfahrzeugen 
nicht in die genannten Bereiche einfahren, weil eine Zerstörung der Fahrzeugrei-
fen zu befürchten war.  Weiterhin bestehen durch diese Glasscherben auch er-
hebliche Gefahren für Leib und Leben von Passanten oder Gästen der Früh-
jahrsmesse und die dort ausgeführten Hunde. 
 

Der räumliche Geltungsbereich des Verbotes bezeichnet die Bereiche, innerhalb 
derer der Schwerpunkt des Alkoholkonsums und daraus resultierender gewalttä-
tiger Auseinandersetzungen bis hin zum Vandalismus zu erwarten ist. 
 

Dieses Verbot wird auf § 9 Abs. 1 POG gestützt.  
Demgemäß können die allgemeinen Ordnungsbehörden die notwendigen Maß-
nahmen treffen, um eine im einzelnen Fall bestehende Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung abzuwehren.  
 

Eine solche Gefahr besteht hier.  
 

Erfahrungsgemäß nimmt der genannte Personenkreis Alkohol nicht nur in umlie-
genden Gaststätten zu sich, sondern erwirbt alkoholische Getränke in großem 
Umfang auch in Geschäften, an Verkaufsständen, Tankstellen etc., um diese 
dann bei Veranstaltungen wie der Frühjahrsmesse und in deren Umfeld zu kon-
sumieren.  
 

Zur Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit hält es die Ordnungsbe-
hörde für ausreichend, die verfügten Verbote auf alkoholische Getränke mit ei-
nem höheren Alkoholgehalt zu beschränken. Damit besteht die Möglichkeit, vor 
Ort insbesondere so genannte Leichtgetränke zu konsumieren, soweit diese nicht 
in Glasflaschen mitgeführt werden.  
Wenn auch hierdurch ein Alkoholmissbrauch nicht ausgeschlossen werden kann, 
so steht immerhin zu erwarten, dass der Alkoholkonsum eine hinreichende 
Dämpfung erfährt, die ausreicht, um den abzuwehrenden Gefahren zu begegnen. 
Bei selbst hergestellten alkoholischen Mixgetränken ist der Zusatz von brannt-
weinhaltigen Getränken nicht messbar bzw. nicht erkennbar. Deshalb muss im-
mer davon ausgegangen werden, dass hier hochprozentige Alkoholika vermischt 
wurden. 
 

Ebenfalls aus Verhältnismäßigkeitsgründen und zur Wahrung der Rechte der 
Gaststättenbetreiber wird von einer Erstreckung des Ausschankverbotes auf 
konzessionierte Flächen abgesehen. 
 

Das ausgesprochene Glasverbot soll die beträchtlichen Gefahren für Leib und 
Leben von Passanten und Hunden, aber auch für das Eigentum von Fahrrad- 
bzw. Kraftfahrzeugfahrern vermeiden. 
 

Zur Durchsetzung des Verbotes ist es geboten und angemessen, die (kosten-
pflichtige) Sicherstellung bzw. die (kostenfreie) Beseitigung der alkoholischen 
Getränke zu vollziehen. 
 



 

Stadt Speyer 

110/Mü 

 

Amtsblatt 01.04.2022 

 

Seite 4 

Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung wird gem. § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO 
angeordnet. In Ansehung der betroffenen hochwertigen Rechtsgüter -
insbesondere Gesundheit und körperliche Unversehrtheit von Besuchern, Ord-
nungskräften und Dritten- muss gesichert sein, dass die ausgesprochenen Ver-
bote auch bei Einlegung von Rechtsbehelfen Bestand haben und durchgesetzt 
werden können. Dem gegenüber steht das in der Abwägung geringer einzu-
schätzende Interesse der Besucher, uneingeschränkt Alkohol konsumieren zu 
können sowie das wirtschaftliche Interesse an der Ausnutzung besonderer Ver-
kaufschancen für alkoholische Getränke. Diese Interessen müssen indes hinter 
dem Interesse am Schutz der oben genannten hochwertigen Rechtsgüter zurück-
treten.  
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der Stadtverwaltung Speyer (Postanschrift: Maximilianstraße 100, 67346 Speyer) 
zu erheben. 
 

Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. In diesem Fall 
ist das elektronische Dokument, versehen mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur nach dem Vertrauensdienstegesetz (VDG) vom 18.07.2017 (BGBl. I S. 
2745), in der jeweils geltenden Fassung, an folgende Mailadresse zu richten: stv-
speyer@poststelle.rlp.de. 
 

Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rah-
menbedingungen zu beachten. Nähere Einzelheiten dazu finden Sie im Internet 
unter www.speyer.de → Impressum → Rahmenbedingungen für elektronische 
Kommunikation. 
 

 

Speyer, 01.04.2022 
Stadtverwaltung Speyer 
gez .  S te f an ie  Se i l e r  
Oberbürgermeisterin 
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 FB 2-210 

_______________________________________________ 
 

 

IV. Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB) 
Bebauungsplan Nr. 035 D „Brücke Am Priesterseminar“ 
hier: Bekanntmachung über das Inkrafttreten des Bebauungsplanes 
gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 

 
Der Stadtrat der Stadt Speyer hat am 10.02.2022 den oben genannten Bebau-
ungsplan gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 3.November 2017 (BGBI I 2017 S. 3634) zuletzt geändert durch Arti-
kel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBI. I S. 4147)) i.V.m. § 24 Ge-
meindeordnung als Satzung beschlossen. 
 

Mit dieser Bekanntmachung nach § 10 Abs.3 BauGB tritt der Bebauungsplan in 
Kraft.  

Mit diesem Bebauungsplan sollen die rechtskräftigen Bebauungspläne 035 C 
"Am Priesterseminar" und 059 A „Kaserne Normand - Teilbebauungsplan An-
schluss B39“ in den entsprechenden Teilbereichen ersetzt werden.  

 

Die Abgrenzung des Bebauungsplanes ergibt sich aus dem beigefügten Über-
sichtsplan. 

Ziel des Bebauungsplans ist die Schaffung der planungsrechtlichen Vorausset-
zungen zum Neubau einer Rad- und Fußwegbrücke über die B39.  

Mit dem Bau der Brücke soll im Quartier des Städtebauförderprogramms „Soziale 
Stadt Speyer- Süd“ eine Verbesserung der Verbindung zweier Teilbereiche und 
sowie eine Verbesserung der Anbindung der südlich der B39 gelegenen Wohn-
bereiche an die Innenstadt erreicht werden.  
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Der o. g. Bebauungsplan nebst textlichen Festsetzungen, Begründung mit Um-
weltbericht wird zu jedermanns Einsicht während der allgemeinen Dienstzeiten 
bei der Stadtverwaltung Speyer, Abteilung Stadtplanung, Maximilianstraße 100, 
Zimmer 303, bereitgehalten.  

Die in den textlichen Festsetzungen angegebenen DIN-Vorschriften (Deutsches 
Institut für Normung e.V.) bzw. Regelwerke werden zu jedermanns Einsicht bei 
der Stadt Speyer bereitgehalten. 

 

Hinweis gemäß § 44 BauGB 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 bis 2 des BauGB über die Geltend-
machung etwaiger Entschädigungsansprüche nach §§ 39 bis 42 BauGB und des 
§ 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei nicht 
fristgemäßer Geltendmachung bei der Stadtverwaltung Speyer, Maximilianstraße 
100, 67346 Speyer wird hingewiesen. 

Ein Entschädigungsanspruch erlischt gemäß § 44 Abs. 4 BauGB, wenn nicht 
innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in § 44 
Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

 

Hinweise gemäß § 215 Absatz 1 BauGB 

Unbeachtlich werden  

 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzun-
gen der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flä-
chennutzungsplans und  

 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des vorstehenden 
Bebauungsplans schriftlich gegenüber der Stadt Speyer unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 

Hinweis gemäß GemO 

Eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
(GemO) ist nach § 24 Abs. 6 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres nach dieser öffentlichen Bekanntmachung schriftlich unter Bezeichnung 
der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, gegenüber 
der Stadtverwaltung geltend gemacht wird. Hat jemand die Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften nach § 24 Abs. 6 S. 2 Nr. 2 GemO geltend ge-
macht, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist jeder diese Verletzung geltend 
machen. 
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Bebauungsplan Nr. 035 D „Brücke am Priesterseminar“, Abgrenzung des Geltungsbereichs, 
© Datengrundlage: Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung 
Rheinland-Pfalz - (Zustimmung vom 15. Oktober 2002) und eigene Darstellung, o. M. 

 
 
 
 
Speyer, 01.04.2022 
Stadtverwaltung 
gez. Stefanie Seiler 
Oberbürgermeisterin 

 FB 5-520 

_______________________________________________ 
 
Stadtverwaltung Speyer, 01.04.2022  
 

 

Stefanie Seiler 

Oberbürgermeisterin 

 

 

 
 
 

Bezugsnachweis:  Das Amtsblatt der Stadt Speyer für öffentliche Bekanntmachungen erscheint grundsätzlich 
wöchentlich freitags und ist im Abonnement oder als Einzelnummer beziehbar bei der  

Stadtverwaltung Speyer  zu einem Unkostenbeitrag von: 0,75 € (Jahresabo 61,00 €) 
Abteilung Hauptverwaltung je Ausgabe bei Lieferung frei Haus. 
Maximilianstraße 100 Kostenlose Abgabe an Selbstabholende und im Internet 
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